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Gelteste Zeitung am Platze. Gegründet 1838  Eimburg-r-r°g-bi°tt>(Limburger Zeitung)

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.

Zu Ende jeder Woche eine Beilage.
Sommer- und Winterfahrplanjenach Jnkrasttrclen.

Wandkalender um die Jahreswende.

Redaktion, Druck und Verlag von Moriz Wagner,
in Firma Schlinck'scher Verlag und Bnchdruckerci in L i m bürg  a . d. Lahn.

Anzeigen-Annahme dis9 Uhr vormittags des Erschemungstages

« - Lugsprris r i Mark Sv Dfg.
vierteljährlich ohne Postaufschlag oder Bringerlohn

KinrveKungss - biil, !' l tS Sffl-
die 6gespaltene Garmondzeile oder deren Raum.
Reklamen die 91 mm breite Vktitzeile 35 Pfg.

Rabatt  wird nnr bei Wiederholungen gewährt

17« . Fenrsprech-Anschlnß Nr. 82. montan  den 3 . August 1914. Fernsprech-Auschliiß Nr. 82. 77 . Jahrg.

Cell- § 2.
§ 3.

Verfügung.
Damit dic Ernte schleunigst cingcbracht wird und die not-

^ "digen landwirtschaftlichen Arbeiten ausgeführt werden, be-
ich fUn Bezirk des XVIII . Armeekorps:

l) Sämtliche Schulen auf dem Lande und die
Volks - und Mittelschulen in den kleineren und
Mittleren Städten werden sofort bis aus weiteres
geschlossen;
In allen Schulen der großen Städte , nämlich: Frankfurt a.
M ., Wiesbaden, Hanau , Fulda , Arnsberg, Lüdenscheid,
liegen, Darmstadt, Mainz , Offcnbach a. M ., Worms

Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnis der Gegenstände
veröffentlichen, deren Ausfuhr und Durchfuhr nach § 1 ver¬
boten ist. . , ,,1, ,' !

En ist ermächtigt, von den Bestimmungen xm § 1 Auf¬
nahmen zu gestatten und die etwa erforderlichen Cicherungf-
maßregelu zu treffen. ^

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem sage ihrer Ver¬
kündung in Kraft . , ^ , , , ,,

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Neues Palais , den 31. Juli 1914.
n S ) Wilhelm.

von Bethmann H o l l w e g.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft . . , 1 . . ,r . f, 'S

Urkundlich unter llttjcrcr Höchsteigenhandigen Unterschrift
und beigedrucktem'Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Neues Palais , den 31. Juki 1914.
n §.) W i l hel m.
^ v o n B e th mann Hollweg.

- und Gießen,
a '11 in den höheren Schulen in den anderen
Madien , werden dic Schüler von den Schulleitern aufge-
^ °rt, sich^ demselben Zweck zur Verfügung zn stellen.

Frankfurt a. M . den 1. August l914.
Der kommandierende General:

von Schcn ck.

i,-. .. Verordnung,
'tcffcnd die vorübergehende Einführung der Pagpslicht.

Vom 31. Juli 1914. ..
Wir Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,

n». . ftöniq von Preußen etc. „ . .
totbneu auf Grund des Gesetzes über das Paßwcsen vomr2. ~  qq\  Reimen desirj ' “ tu um <y muu uv» -r' v \

S?\ Oktober 1867 (Bundesgesetzblatt S . 33) tm Namen des
3en^; ^ ü,:  das Reichsgebiet, mit Ausnahme Elsaß-Lothrm-was folgt:

8 1.
Bis auf weiteres ist jeder, der ans dem Ausland im. . •1 . _ -P. v - i r. ^ ^ rtSrti - Sli

W'chsgcbiet eintrifft, verpflichtet, sich durch Paß oder Paß
Ne über seine Person auszuwcisen.

Bon dieser Verpflichtung ist befreit, wer/sich durch Mit:
Ältere , Heimatschein oder sonstige Bescheinigungeneiner
o uljchen Behörde über seine Eigenschaft als Deutscher oder

5 staatloier ehemaliger Deutscher ausweisen kann.
8 2-

cx Bis zum Ablauf des 3. Mobilmachungstags kann die
».tenzpolizeibehörde von der Vorlage des Paffes oder der
t"ttztarte absehen, wenn der Ankömmling

''-nachweist, daß er den ständigen Aufenthalt im Reichs¬
gebiete hat und sich nur vorübergehend im Ausland

, befand, oder
°-!ich über seine Person durch andere amtliche Papiere

Ausweisen und glaubhaft machen kann, daß^ cs ihm
nicht möglich war, einen Paß oder eine Paßkarte zu
beschaffen.

8 3-

Verordnung,
betreffend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von
Eisenbabnmaterial al.er Art, von Telegraphen- und Fern-
wrcchgerät sowie Teilen davon, von Luftschftsergerat aitcc

Art. von Fahrzeugen und Teilen davon.
Vom 31. Juli 1914. , .

Wir Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser.
König von Preußen etc.

verordnen im "kamen Ges 7ckeichs^ nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrats , was folgt:

§ 1.
Die Ausfuhr und Durchfuhr von Eisenbahnmaterial̂ aller

Art von Telegraphen- und Fernsprechgerctt sowie Teilen
davon, von Luftschiffergerät aller Art , von Fahrzeugen und
Teilen davon über die Grenzen des Deutschen Reiches ist
bis auf weiteres verboten.

8 2.
Der Reichskanzler wird ein Verzeichnis der Gegenstände

veröffentlichen, deren Ausfuhr und Durchfuhr nach § 1 ver¬
boten ist. . . . ,

Er ist ermächtigt, von den Bestimmungen im̂ tz 1 Aus¬
nahmen zu gestalten und die etwa erforderlichen Sicherungs¬
maßregeln zu treffen. ^

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem T-̂ ge ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Neues Palais , den 31. Juli 1914.
(ch. 3.) Wilhelm.

| von Bet h mann Holl weg.

Verordnung,
betreffend das Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von

Tauben.
Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm, »on Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen etc. ^

oerordneii im Namen 'des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrats , was tolgt:

8 1. „ t s .
Die Einfuhr und die Ausfuhr von -rauben über die

Grenzen des Reiches ist bis auf weiteres verboten.

Der Reichskanzler ist ermächtigt, Ausnahmen von die
scm Verbote zu gestatten und die erforderlichen Kontrollmatz-
regeln zu treffen.

^ 3.
Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem -rage ihrer Ver¬

kündung in Kraft . . „ , .. .
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift

und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Neues Palais , den 31. Juli 1914.

n s .) Wilhelm.
v von Bet h mann Hollweg.

äelrie
Jen- --n Landeszentralbehördcn bleibt Vorbehalten, für cin-

g ° . Trenzbezirke und bestimmte Zeiträume den Uebertritt
Kister Arten von Personen in das Reichsgebiet mit anderen

'^weisen als Pässen oder Paßtarten zuzulassen.
§ 4.

Ilii- Jeder Ausländer, der sich in einem in Kriegszustand er-
Wt Bezirt aufhält, ist verpflichtet, sich durch Paß oder

nmrtc über seine Person auszuweifen.
.,0  Landeszentralbehörde kann für Fälle , in denen die

isftAstNung eines Paffes oder einer Pahtarte nicht möglich
Vii  Anerkennung anderer amtlicher Papiere als genügen-

Anrweis zulassen.

-r,.,,.Wehrpflichtigen dürfe» Pässe und Paßkarten nur mit
b"p''"">nmg des Bezirtskommandosausgestellt werden, in

' Kontrolle sie stehen.
§ 6.

ben  ' L'c Ausführungsvorschriften zu dieser Verordnung wer-
o°n den Landeszentralbehörden erlassen.

_ § 7.
bp ng ijMCc>'8etori> nung tritt mit dem Tage ihrer Verkün-Kraft.
ŝ jUrkundlich

Verordnung,
betreifend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von
Rohstoffen, die bei der Herstellung und dem Betriebe von
Gegenständen de; Kriegsbedarfs zur Verwendung gelangen.

Vom 31. Juli 1914.
Wir Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,

König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
des Bnndesrats , was folgl̂ : ^

Die Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen, die bei der
Herstellung und dem Betriebe von Gegenständen des Kriegs¬
bedarfs zur Berwendung gelangen, über die Grenzen des
Deutschen Reichs ist bis auf weiteres verboten.

8 2.
Der Reichskanzler wird ein Vermächtnis der Gegenstände

I veröffentlichen, deren Ausfuhr und Durchfuhr nach 8 3 ver¬
boten ist. . - . c> lr

Er ist ermächtigt, von den Bestimmungen :M 8 1 Aus¬
nahmen zu gestatten und die etwa erforderlichen Sicherungs-
Maßregeln zu treffen. ^ ^

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem -rage ihrer Ver-

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Neues Palais , den 31. Juli 1914.
(L  g \ i W ilhe ! nt.
v ''  von Bethmann Hollweg.

Verordnung,
betreffend die Verwendung von Tauben zur Beförderungvon Nachrichten.

Vom 31. Juli 1914.
Wir Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser.

König von Preußen etc. ,
verordnen auf Grund der Vorfchnft tm 8 4 des Gesetze- ,
betreffend den Schutz der Brieftauben und den Brieftauben-
vertchr im Kriege, vom 28. Mai 1894 (Reichs-Ge,etzbl.
S . 463- im Namen des Reichs, was folgt:

8 i.
Tie Verwendung von Tauben zur Beförderung von

Nachrichten ohne Genehmigung der Militärbehördewird mit
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

8 2.
Für die Erteilung der Genehmigung find zuständig das

Eencraltommando, das stellvertretendeGeneralkommando, der
Gouverneur oder Kommandant einer Festung jvwie der Rca-
rinestationschef, in dessen Bezirke die Tauben auffliegen sollen.

tz 3.
Vorstehende Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft . , , , , , .. .
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift

und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Neues ,Palais , den 31. Juli 1914.

n s .) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

rsij - -'""ch unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter -
' beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

, 'Weben Neues Palais , den 31. Juli 1914.
.. f Wilhelm.

non Bethmann HoItweg.

Verordnung,
betreffend das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr vonflWfciYtifc: und Arrneimitteln sowie von ärztlichen̂ nstni-Verband- und Arzneimitteln sowie von ärztlichen Instru¬

menten und Geräten.
Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Katwr,
König von Preußen etc. ... _ ^

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrats , was folgt:

8 l.
^ic Ausfuhr und Durchfuhr von Verband- und Arznei¬

mitteln sowie von ärztlichen Instrumenten und Geräten über
die Grenzen des Deutschen Reiches ist bis auf weiteres oer-
boten ^

Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnis der Gegenstände
veröffentlichen, deren Ausfuhr und Durchfuhr nach 8 1 ver-

*, » >md S -chÄ »»!, I 7 * * * « - *f*
m Partikeln dienen, über die Grenzen des Deutschen nahmen zu gestatten und die etwa erforderlichen Sicherung--

" 'ü bis auf weiteres verboten. i mastregeln zu treffen.

Wajf '« ' '' Verbat der Ausfuhr und Durchfuhr von
onbci„,',’ Munition , Pulver und Sprengstoffen fowie von

?! Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständsn,
Zur Herstellung von Kriegsbedarfsartiketn dienen.
^ , Vom 31. Juli 1914.in. » um 31. Zull iUia.

» -Wilhelm,  von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
?^ vrdn̂ °^ """ Preußen etc.

Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung"Oundesrat-c m-,-

Plilv^.̂ ,,Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen,̂ Munition,
^78 -bed,. i? Wengst°ffen

sowie von anderen Artikeln des

Bekanntmachung.
betreffend das Verbot von Veröffentlichungenüber Truppen¬
oder Schiffsbewegungcn und Verteidigungsmittel vom 31.

Juli 1914.
Auf Grund des 8 40 des Gesetzes gegen den Verrat

militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 (Reichs-Ge-
seübl. S . 195) verbiete ich bis auf weiteres diê Verofsent--
lichung von Nachrichten über Truppen- oder Schiffsbcwe-
qunqen oder über Verteidigungsmittel, es fei denn, daß ms
Veröffentlichung einer Nachricht durch die zuständige Militär-
behördc ausdrücklich genehmigt ist.

Zuständig für die Genehmigung sind die Generalkom¬
mandos, die stellvertretendenEeneralWmmandos, die Marine-
Stadtionstommandos und das Gouvernement Berlin für die
in ihrem Bezirk erscheinenden Druckschriften.

Qu den Nachrichten, deren Veröffentlichung verboten
ist, gleichviel ob sie sich auf Deutschland oder einen fremden
Staat beziehen, sind besonders zu rechnen:

1 Aufsteltung von Truppen als Grenz-, Küsten- und ZNjet-
schutz. lleberwachung der Hafeneinfahrten und Flußmun¬
dungen. ^ ^ ,

2 Maßnahmen zum EifeUbahnfchutz und zum Schuze de-
Kaiser Wilhelm-Kanals und Aufstellung der dazu be¬
stimmten Truppen.

3. Angaben über den Gang der Mobilmachung, cinoe-
rufung von Reserven und Landwehr und Klarmacheu
(Ausrüstung) von Schiffen. ,

4. Aufstellung neuer Formationen und ihre Bezeicynung.
5. Eintreffen von Kommandos in den Grenzgebie.cn zur

' Vorbereitung der Einquartierung . _ . ,
6. Bau von Rampen auf den Bahnhöfen im Grenzgebiets

durch Eisenbahutruppen und Zivilarbeiter.
7. Einrichtung von Magazinen in den Grenzgebieten und

Aufkäufe von Vorräten durch die Militär - und Martne-
Verwaltung.



8. Abtransport von Truppen und Militärbehörden, von
Geschützen, Munition , Minen und Torpedos aus den
Garnisonen und Richtung ihrer Ersenbahnfahrt.

9. Durchfahrt oder Durchmarsch von Truppen anderer Gar¬
nisonen ,ufnd Richtung der Fahrt und des Marsches.

10.Eintreffen von Truppenabteilungen aus dem Inland
an der Grenze und Angabe ihrer Ausladestationen und

Quartiere.
11. Stärke und Bezeichnung der in den Grenzgebieten auf¬

marschierender Truppen.
12.  Angabe der Grenzgebiete, wo sich keine Truppen befin¬

den oder wo die Truppen Weggezogen werden.
13. Namen der höheren Führer und ihre Verwendung und

etwaiger Kommandowechsel.
14. Angaben über den Abtransport und das Eintreffen

der höheren Kommandobehörden und des jGrogen Haupt¬
quartiers.

15. Störungen der Eisenbahntransporte durch Ilnglücksfälle
und Unbrauchbarwerden von Eisenbahnen und Brücken.

16. Arbeiten an Festungen, Küsten- und Feldbefestigungen.
17. Bercitstellen von Wagenparks und Arbeitern für Zwecke

des Heeres oder der Marine.
18. In - und Außerdienststellen von Kriegsschiffen.
19. Aufenthalt und Bewegungen von Kriegsschiffen.
20.  Fertigstellung und Auslegen von Sperren und Aus¬

rüstung von schiffen mit Minen.
21. Veränderung von Seezeichen u»d Löschen der Leucht¬

feuer.
22.  Beschädigung von Schiffen und ihre Ausbesserung.
.23. Besetzung der Marine-Nachrichtenstellen.
24. Bereitstellung, Herrichtung und Beschlagnahme von Schif¬

fen der Kauffahrteimarine für Zwecke der Marine ; Aen-
derungen ihrer Ordres.

25.  Bereitstellung von Docks.
26. Veröffentlichung von Briefen von Angehörigen des Hee¬

res oder der Marine ohne Einverständnis der in der
Heimat verbliebenen Militärbehörden.
Die vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das Verbot wird

mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu drei Zähren oder mit
Geldstrafe bis zu 5000 M. bestraft.

Berlin, den 31. Juli 1914.
Der Reichskanzler.

Aufforderung.
Nachdem die Mobilmachung befohlen worden ist, wer¬

den hiermit alle zum einjährig-freiWilligen Dirnst Berech¬
tigten, welche auf Grund ihres Berechtigungsscheines zurück-
gestellt find, aufgefordert, sich binnen 3 Tagen beim Bür¬
germeister ihres Wohnortes zur Stammrolle anzumelden.

Wer die Anmeldung in der vorstehend gesetzten Frist
nicht bewirkt, wird gemäß der Bestimmung des § 25 Ziffer 11
der Wehrordnung mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder mit
Haft bis zu 3 Tagen bestraft.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen vor-
stehenoe Aufforderung wiederholt auf ortsübliche Weife in
ihren Gemeinden veröffentlichen, lieber alle zur Anmel¬
dung gelangten zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten
find mir ^ tammrollenauszüge bi; zum 8. August 1914
einzureichen.

Limburg, den 1. August 1914t
Der Zivil-Vorsitzende der Ersatz-Kommission

Warnung.
Ich warne die Geschäftölcute Deo Kreises vor

unberechtigter Steigerung ihrer Preise für Nah¬
rungsmittel!

Sollte eine solche trotzdem versucht werden, so müßte ich
an zuständiger Stelle energische Maßnahmen zum Schutze des
Publikums veranlassen.

Von dem Patriot scheu Empfinden unserer Geschäftsleute
darf °ich wohl erwarten, daß sie mich nicht in die unangenehme
Lage bringen, derartige Maßnahmen herbeiführen zu müssen.

Limburg , den 2.  August 1914.
Der Köuigl . Landrat:

B ü cht i n g

Die Sommerferien für die Schulen zu Dietkirchen find
auf diê Zeit vom 27. Juli bis 17. August, für Niederbrechen
voni 27. Juli bis 13. August und für Werschau vom 3.
August bis 24. August cr. verlegt.

Limburg, den 30. Juli 1914.'
ft - A- Der Vorsitzende de; Kceisäusschusses.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 7 der AllerhöchstenVer¬

ordnung vom 20. September 1867 über die Polizeiverwal¬
tung in den neuerworbenen Landesteilen (Gesetzsammlung
Seite 1529) wird nach Beratung mit dem Eemeindevorstand
und unter Zustimmung der Gemeindevertretung folgende
Polizeiverordnung für die Gemeinde Malmeneich erlassen.

8 1.
Aufgehoben werden:

1) die Polizeiverordnnng vom 11 Februar 1877, Kreis- und
Amtsblatt für den Ober-Lahn-Kreis Nr . 59 — 1877
betr. Feldpolizei, Polizeistunde, Friedhofs-- und Straßen-
ordnung in Malmeneich,

2) die Polizeiverordnung vorn 28. März 1892 im Kreis¬
blatt von 1892 betr. Nachtwachedienstund Backofen-
Anheizung.

8 2.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Malmeneich, den 15. Juli 1914.

Der Bürgermeister:
_ Trip  p.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund dm HK 5, 6 und 7 der Allerhöchsten Ver¬

ordnung vom 20. September 1867  über die Polizeiverwal¬
tung in den neuerworbenen Landesteilen (Gesetzsammlung
Seil : 1529) wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstand
für die Gemeinde Niederbrechen folgende Polizeioerordnuna
erlassen.

8 i.
Die Polizeiverordnung vom 13. Oktober 1876 betreffend

Straßenordnung , Reinigung, Feuerpolizei, Sonntagsheili -
gung, Polizeistunde, Wirtshausverbot , Tanzmusik sowie die
Polizeiverordnung vom 11. August 1893 betreffend Sicher¬
heit bei Bauten , Stroßenordnung , Reinigung, Polizeistunde,
Wirtshausverbot , Totenhof werden hiermit aufgehoben.

8 '2.
Diese Polizeiverordnnng tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Niederbrechen, den,22 . Mai 1914.

Die Ort-polizeibehörde:
_ Litzing  e r.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 7 der AllerhöchstenVer¬

ordnung vom 20. September 1867 über dis Polizeioerwal-
tung in den neuerworbenen Landesteilen (Gesetzsammlung
Seite 1529) wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstand
und unter Zustimmung der Gemeindevertretung folgende
Polizei-Verordnung für die Gemeinde Wilsenroth erlassen:

§ 1.
Die Polizei-Verordnung vom 15. April 1879 Kreisblati

Nr . 198 von 1879 betr. Feldpolizei, Wirtshausverbot,
Straßenreinigung , Sonntagsheiligung und Feuerpolizei in
Wilsenroth, wird hiermit aufoehoben.

8 2.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-

öfsentlichung im .Kreisblatt in Kraft.
Wilsenroth, den 18. Juni 1914.

Die Ortspolizeibehördr:
_ ’ _ Hölper,  Brgmstr.

Polizei-Verordnung.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 7 der Allerhöchsten Ver¬

ordnung vom 20. September 1867 über die Polizeiverwal-
tung in den neuerworbenen Landesteilen (Gesetzsammlung
Seite 1529) wird nach Beratung mit dem Gemeindevorstand
und Zustimmung der Gemeindevertretung die nachstehenden
Polizewerordnungen für die Gemeinde Hausen erlassen:

8 i.
Die Polizei-Verordnung vom 6. Juli 1874 betr. Feld¬

polizei. Polizeistunde, Sonntagsheiligung , Wirtshausverbot,
Straßenreinigung , Brunnenoerunremigung, Verkauf vonBack-
waren in Hausen sowie

die Polizei-Verordnung vom 20. Februar 1894 betr.
Nachtn.achedienst in Hausen werden aufgehoben.

8 2.
Diese Polizeiverordnnng tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Krcisblatt in Kraft.
Hausen, den 23. Juli 1914.

Die Polizeibehörde'
,_ __ Zey,  Bürgmstr.

Polizei-Verordnung.
Auf Eruud der̂ ZK 5, 6 und 7 der Allerhöchsten Ver¬

ordnung vom 20. September 1867 über die Polizeiverwal¬
tung in den neuerworbenen Landesteilen (Gesetzsammlunq
Seite 1529) wird nach Beratung mit dem Eemeindevorstand

und unter Zustimmung der Gemeindevertretung folgende
Polizeioerordnung erlassen.

8 1.
Die Polizeiverordnungen für die Gemeinde Oberweyer

und zwar:
1) die Polizei-Verordnung vom 23. November 1907 be¬

treffend Polizeistunde, für den Besuch von Schankstube"
oder öffentlichen Vergnügungsorten,

2)  die Polizei-Verordnung vom 17. Januar 1903 be¬
treffend Versetzung der Nachtwache im Eemeindedienst

3) die Polizeiverordnung vom 1. Mai 1876, a. Stratzen-
und Ortspolizeiliche Vorschriften, t>. Feldpolizeilich«Vor¬
schriften werden hiermit aufgehoben. *'

8 2.
Diese Polizeiocrordnung tritt mit dem Tage ihrer Vel'

öfsentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Oberweyer, den 15. Juli 1914.

Die Polizeiverwaltung:
Schmitt,  Bürgmstr.

Beschluß.
In der Konsolidationssache von Mühlen  wird der

Konsolidationsplan nebst I. Nachtrag und den Ausführung^
bestimmungen für vollstreckbar erklärt.

Z . Zt . Mühlen, den 31. Juli 1914.
Königliche Kommission 1

für die Güterkonsolidation.

Aufruf!
Att sie älteren Schüler aller

Lehranstalten Limburgs!
Deutschlands Soidatcn sind in den Krieg gezogen.

durch sind der Nmdwirtschaft viele Arbeitskräfte toeggcnomntcU
worden. Dabei ist die Einbringung der Ernte dringet
notwendig, um die Ernährung des deutschen Volkes«s
seiner Heere sicherznstcllcn.

An Euch, die Ihr noch nicht mir in den Krieg zieht»
könnt, ergeht deshalb der Anfrns, dem Vatcrlandc daourl»
,;n dienen, daß Ihr den Landwirten bei der Ernte helft,
soweit cs in Euren Kräften steht.

Diejenigen, die hierzu bereit sind, mögen sich sofort bc>
ihrem Schulleiter oder bei ihrem Klassenlehrer melden.

Auch Ihr gebt damit einen schönen, wertvollen Beweis
Eurer Vaterlandsliebe.

Der Bürgermeister:
Harrte n.

An die Herren Offiziere . Sanitäts - ii»t&
Veterinär -Offiziere , sowie Militär beamten

und ehem. aktiven Unteroffiziere.
Der durch die Mobilmachungcingetretcne und während des

mobilen Verhältnisses immer mehr steigende Bedarf an Osfi'
zieren pp. macht es zum dringenden Erfordernis, daß stäl
möglichst alle verfügbaren ehem. Offiziere, Sanität «- uu»
Veterinär-Offiziere, sowie Militärbeamten und Unteroffizier
zum freiwilligen Eintritt melden Es ergeht daher an alle
vorgenannten Herren, .die noch keinen Befehl zur Gestellung
haben, hiermit die Aufforderung, sich dem Varerlandc Z«r
Verfügung zu stellen und sich innerhalb 48 Stunden bei»'
UnterzeichnetenBczirkskommando mündlich oder schriftlich zUi»
Eintritt zu melden

Im Besitze befindliche Militärpapierc wollen gcfl. mW"
bracht, bczw. mitgesandt werden.

Der Gestellungsbefehl wird einige Tage später übersandt
NachträglicheAnmeldungen werden cntgegengenommcn.

Bezirkskommando Limburg a. L.

Der Krieg.
Die dcu fche Flotte siegreich. — Russen und Franzose » znrückgcschlogen.

Allgemeine Mobilmachung.
Die Mobilmachung des deutschen Heeres und der Flotte

wurde am Samstag abend verfügt.
Kriegserklärung an Rußland.

Der Kaiser hat am Samstag nachmittag zugleich mit
der Mobilisierung des deutschen Heeres und der Flotte
de» Krieg an die kaiserlich,-russische Regierung erklärt.

Ein russischer Kriegshasen in Brand geschossen.
Berlin,  2 . Aug. Der kleine Kreuzer „Augsburg"

meldet von 9 Uhr abends durch Funkspruch: Bombardiere
den .Kriegshafen von Libau und habe Gefecht mit einem
feindlichen Kreuzer. Ich habe Minen gelegt. Der Kriegs-Hafen von Libau brennt.

Russischer Angriff auf eine deutsche Patrouille.
Berlin, 1. Aug. Amtlich wird gemeldet: .«Zent- nach¬

mittag wurde eine deutsche Patrouille bei Pröstlen, 380
Meter diesseits der Grenze, von einer russischen Patrouille
beschossen. Die deutsche Patrouille erwiderte da- Feuer.
Beiderseits find keine Verletzten zu verzeichnen. (Profiten
ist ein Dorf von 2000 Einwohnern im Regierungsbezirk
Allenstein in Ostpreußen. Red.)
Der Kampf um Johannisburg in Ostpreußen.

A l l e n st ei n , 2.  August. Bisher haben im allgemeinen
an der Grenze nur kleinere Kavalleriegcfcchtcstattgcfiindcn.
Johannisburg , das von einer Eskadron des Dragoner-Regi¬
ments Nr . l I (Lyck) besetz! ist, wird augenblicklich angegriffen.
Die Bahn Johannisburg —Lyck ist bei Gülten nnrerbrochen,
ebenso die Strecke nach Dlottowen Verluste betragen bisher
auf russischer Seife 20 Mann , auf deutscher Seite nur
mehrere lcich! Verwundete.

Besetzung von Luxemburg.
Berlin,  2 . Aug. Luxemburg ist zum Schutze der

oort befindlichen deutschen Eisenbahnen von Truppenteilen
des achten Armeekorps besetzt worden.

Frankfurt, 3. Aug. Nach privater Unterrichtung be¬
stätigt es sich, daß bei der Besetzung von Luxemburg durch
Truppen des 8. Armeekorps ein Kampf stattgefund'en tat.
Ans der amtlichen Meldung, daß Luxemburg vollständig
besetzt sei, geht hervor, daß der Angriff der Franzosen von
dieser Seite au- , ziirückgeschlagcn ist. lieber die Zahl der
Ecfallciien und Verwundeten wird Stillschweigen beobachtet.

Eefamtmobilisieruiig in Frankreich.
Berlin, 1. August. Wie amtlich mitgeteilt wird hat

man erfahren, daß heute nachmittag5 Uhr die volle Mobi¬
lisierung der fronzösischcn Streitkräfte angeordnet wurde.

Einberufung des Reichstags.
Berlin,  1 . Aug. Durch kaiserliche Verordnung ist

der Reichslag auf den 4. August einberufen.
Eine Ansprache des Kaisers.

Berlin,  1 . Aug. Der Kaiser  hielt heute abend
halb 8 Uhr vom Balkon des Königlichen Schloßes an die
vor dem Schloß versammelte hunderttausendköpfige Menge
folgende Ansprache:

„Mein liebes Volk! Alles was deutsch ist, steht
jetzt vor meinem Häufe. Alle, die sich an mir ver¬
gangen haben, ich verzeihe ihnen. (Brauseildes Hurra .)
Ich ziehe das Schwert im Vertrauen auf unser gutes
Heer. (Hurra .) Wir müssen fest Zusammenhalten, den
Sieg zu erringen."
Nach den letzten Worten de- Kaisers ertönte ein nicht

endenwollender Jubel.

Ein österreichisch-japanische- Bündnis?
Ans Wien meldet die „Deutsche Tageszeitung":

ber IfnlcmbMi .q, die am Dormelstag zwischen dem iß
Nischen Botschafter und dem Grafen Verck'told stattfa
soll zwischen den beiden Mächten ein Bündnis gefchw
worden sein, da- Japan verpflichtet, Oesterreich zu iw
stützen, wenn es von Rußland angegriffen werden fvl
Oesterreich erklärt dafür fein völliges Desinteressement
fernen Osten.

Moratorium in Oesterreich.
Wien,  1 . Aug. Die „Wiener Zeitung" wird mo0

eine kaiserliche Verordnung über ein vierzehn tägig
Moratorium  vom 1. August veröffentlichen, wodu
die Stundung protestrechtlicherVerpflichtungen" eintritt.

Belgien mobilisiert.
Brüssel,  1 . Aug. Die Regierung ordnete die M

b i l i | i e r u n g an.
Dänemark neutral.

Kopenhagen,  1 . Aug. Das Ministerium des
markigen teilt mit : Da zwischen Oesterreich-Ungarn und ®
bien ber Krieg  ausgebrochen ist, hat die Regierung '
schlossen,, für r, a n e m a r l während dieses Krieges
stä n di g e . t eu t ralität  zu beobachten, hinsichtlichK1
auf die königliche Verordnung vom 20 Dezember 10
verwiesen wird. ' J

Norwegen neutral.
ft r i sti a n i a, z. U^g. Wie das Ministerium^

Aeußeren̂ müteilt, werden Anstalten zum Schutze ^
.icuiicilitctt  Norwegens getroffen.

i)r , r Bulgarien neutral. .
' 0 Cn’ A’ Nugust. Der b u lg arische Ges ah'

gab namens feiner Regierung dem Minister des AeM
ofnziel. die Erklärung über 'die Neutral !'



Bulgariens in
«nb Serbien ab.

Bukarest , 1.

dem Kriege zwischen Oesterreich -Ungarn

Putnick erkrankt.
August . Der aus Ungarn in Turn-

^everin eingetroffene Oberkommaubant der serbischen Armee,
+ utnicf, wurde von so heftigem Astlimabeschwerden beb
bag er
wußte

die Reise nach Serbien auf längere
befallen.

Zeit verschieben

Attentate im Reich.
„ Koblenz , 2. Aug . Heute vormittag versuchten 80 fran-

^ " sische Offiziere  in preußischer Uniform in Kräft¬
igen die preußische Grenze bei W a I b e ck, westlich von
Geldern , zu überschreiten . Der Versuch mißlang.
, , B e r l i n,  2 . Aug . Auf der T h o r n e r E i s e n b a h n-
vrücke versuchte ein Mann aus dem Zuge eine Bombe
Lu werfen . Er wurde indessen vorzeitig daran gehindert.
. B e r l i n . 2 . Aug . Soeben läuft die militärische Mel¬
dung ei^ dag heute vormittag f r a n z ö s ij che Flieger
!n der Umgebung von Nürnberg Bomben  abgewor-
stst haben . Da . eine Kriegserklärung zwischen Frankreich
und Deutschland bisher nicht erfolgt ist,fliegt ein Bruch des
?ülterrechts  vor . Irgendwelcher Schaden  wurde bis-
vkr nicht an gerichtet.
. Konstanz,  2 . Aug . Heute wurde in Friedrichs-
7 ? t e » ein russischer Spion  e r s ch o s s s e n , der gestern

Luftschiff halle  in die Luft sprengen wollte.
Berti  n , 3 . August . In der Nacht vom l zum 2 . August

wurde ein feindliches Luftschiff auf der Fahrt von Kcprich
' n Lotringen>
Machten

nach Andernach beobachtet. In gleicher Nacht
, ... ein C o che in e r Gastwirt und sein Sohn

PN Versuch, den Cochemer Tunnel zu sprenge  n.
<ies mißlang jedoch. Beide wurden erschossen. — Ein frau¬
liches Flugzeug wurde bei Wesel heruntergeschossen

Ans dem Osten unseres Vaterlandes.
. Die Kreisausschüsse der Kreise Memel , Heydekrug , Nie-
aerung und Tilsit , der Magistrat und die Stadtvcrordneten-
wrsammlung zu Memel hatten bereits am 30 . April 1913

Eingabe an den Kaiser gerichtet , wie es im Falle eines
Krieges mit dem militärischen Schutze genannter Bezirke
Milbe. Darauf kam am 1. Juli 1913 eine Antwort , in

°°r es heißt:
, „ Die in dem Immediatgesuch ausgesprochenen Befürch-
hagen sind unbegründet . An eine Preisgabe deutschen Lan-
?tä  wird weder in Ostpreußen , noch an einer anderen Stelle
0fs  Vaterlandes gedacht ."
x Das Wort der Regierung im Jahre 1913 .hat in der
Mutigen ernsten Zeit erst recht Geltung.

Unterstützungen lin Kriegsfall.
, In Deutschland ist die Unterstützung der Familien der
iliiii Kriegsdienst eingerufenen Heerespflichtigen geregelt nach
In Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . Februar 1888.
lch diesem Gesetz erhalten die Familien der Mannschaften
f(et  Reserve , Landwehr , Ersatzreserve . Seewehr - ünd des
Landsturms Unterstützungen , sobald diese Mannschaften bei
Mobilmachungen oder notwendigen Verstärkungen des
Deeres und der Flotte in den Dienst eintreten . Das gleiche
Ut bezüglich der Familien solcher Mannschaften , bic zur
■Oispo]ition der Truppen - oder Marineteile beurlaubt sind,
wwie der Mannschaften , die das wehrpflichtige Alter über-
Ichritten haben und freiwillig in den Dienst eintreten . Die
Unterstützung wird aber nicht wie bei den Friedensübungen
lchpii gewährt sobald sie verlangt wird , sondern stets nur
’et  gegebener Dürftigkeit . Diese wird bei jedem Gesuch
iNter Würdigung der Familien -, Erwerbs - und Vermögens-
Pchältnisic sorgfältig ermittelt und von den zuständigen
Hellen geprüft . Auf die Unterstützungen haben Anspruch:
1 die Ehefrau des in den Dienst Eintretenden , dessen ehe-
fche und die den ehelichen gleichgestellten Kinder unter 15

seine Verwandten in aufsteigender Linie und seine
^Achwister ; allen diesen Angehörigen muß bei vorliegender
- edürftigteit eine Geldunterstützung gewährt werde » . Die
Unterstützungen sollen mindestens betragen : für die Ehefrau
^ Rtai , Juni , Juli , August , September , Oktober monatlich

■Mark , in den übrigen Monaten 9 Mark , für jedes Kind
to fahren , sowie für die anderen vorgenannten Ange-

torigen monatlich 4 Mark . Die Geldunterstützung kann teil-
J ' E üurck Lieferung von Brotkorn , Kartoffeln , Brenn-

M^ rin ! üsw . ersetzt werden . Unterstützungen von Privat-
und Privatpersonen dürfen auf diese gesetzlichen Min-

.Dü unter stütz un gen nicht angerechnet werden . Verwandten der
Ehefrau in aussteigender Linie und ihren Kindern aus frü-
lerec tz^ rf auch eine geringere Geldunterstützung ge-
. ohrt werden . Entfernteren Verwandten , geschiedenen Ehe-
! auen und unehelichen Kindern steht ein Unterstützungsan-

nicht zu.
Lord Kit ch euer bei Pomcaree.

V . London,  1 . Aug . Nach dem ,,B . T ." verlautet hier,
^ >i Lord Kitchener  gestern nacht im strengsten Geheimnis

viidon verlassen  und sich zum Präsidenten Poin-
i J e e begeben habe . Lord Kitchener war in diesen Tagen

beständig mit dem Kriegsministerium und dem Minister
^börchilj in Fühlung und hatte auch Besprechungen mit

^ard Grey.
Unterdrückung einer sozialistischen Zeitung,

rn Görlitz , 1. Aug . Unter Bezugnahme auf die Verhält-
j',. 8 des Kriegszustandes ist hier bereits die sozial '" ' '" ^

" m s ch e „ Görlitzer Vvtiszeitung " unterdrückt
d e m o-
worden.

a,,. Unsere Mobilmachung- vorschristen
N o derart getroffen , daß auf Grund des Mobilmach-
Es b e f e h I e s alles weitere von  s e l b st e r f o l gt.
^i bedarf dann keiner weiteren Befehle . Bis in die kleinsten
jedê ^ iten ist alles vorbereitet . Jede einzelne Behörde,
h,. " Truppenteil weiß genau , was er zu tun hat . Sie alle
p .,. M» nur emfach das auszuführen , was im Termintalen-
P . . gegeben ist. Bei der Mobilmachung werden die jüngsten
pen 8" nge der Reserve dazu benutzt , um die aktiven Trup-
gn, . Quf den Kriegsfuß zu setzen. Aus den älteren Jcchr-
sê ° ^ . werden die Reserveformationen gebildet , die in Re-
lih^DDivisionen zusamniengefaßt werden . Da die Reserve
de,. '" bazu nicht genügt , werden auch die jüngeren Jahrgänge
jgn. JPudwehr dazu verwendet . Aus den älteren Landwehr-
tüt v.Qn9 cn  werden gemischte Landwehrbrigaden gebildet , die
dxj ben Etappendienst und als Festungsbesatzungen verwen-
Aen^ Ebpen. Für jedes aktive Reserve - und Landwehr -Regi-

ein Ersatztruppenteil aufgestellt , in den neben
gest̂ n , beten Leuten auch Lrsatzrcservisten als Rekruten ein-

^ werden . Diese Ersatztruppenteile sind dazu bestimmt,
8ür v f ^eldtr ^ ppen eintretenden Abgang zu ersetzen,
schnei" ^ Führung ist es erwünscht , daß die Mobilmachung
^äiwi ^ b.̂ üeführl werden kann . Dies erfolgt , wenn die

°^ en . des Beurlaubtenstandes wissen , bei welchem
Ag/jtzNleii sie sich p melden haben und bei der Mobil-
i H ?' ch selbständig dahin begeben , und sich nicht erst
Irr ig -Arkommando  melden müssen . Es wird sich die¬
le,, ,.,chudsatz aber nicht immer durchführen lassen . Die vie-

erbe , die zur Bespannung der Fahrzeuge erforderlich

werden , werden von besonderen Pferde -Aushebungs -Kom-
misjionen im ganzen Lande ausgehoben und nach den vom
Generalkommando aufgestellten Listen den Truppenteilen zuge¬
führt . Derselbe erfolgt mit den Fahrzeugen und den Selbst¬
fahrern . Wie in früheren Fülle », so ist auch jetzt darauf
zu rechnen , daß sich die Mobilmachung glatt und ohne
Reibungen vollziehen wird.

Berlin,  2 . Aug . Dem russischen Botschafter
in Berlin , v . Swerbejew  sind seine Pässe  z u g e st e l l t
worden . Er reist heute abend ab.

Petersburg,  1 . Aug . Man befürchtet hier , daß
Oesterreich heute an Rußland den Krieg erklären werden
Das Auslaufen der britischen Flotte von Port¬
land  habe in Petersburg ungeheuren Eindruck gemacht und
hat Rußlands Entschluß bestärkt,  sich auf seine Waffen
zu verlasse » . Man nimmt an , daß im Fall der Kriegs¬
erklärung der Zar nach Moskau  gehen werde , um von
der Ilspenskikathedrale ein Manifest zu erlassen.

Brüssel,  2 . Aug . Hier eingetroffene Deutsche be¬
haupten , daß sämtliche Deutsche aus Frankreich
aus ge wiesen würden,  und zwar mit einer Frist von
vierundzwanzig Stunden , die heute um Mitternacht ablaufe.

Paris,  1 . Aug . Der Mörder des Abgeordneten I a u-
res heißt Raoul Villain.  Er ist 29 Jahre alt und
der Sohn eines Schreibers am Zivilgericht in Reims . ( Mit
Jaures ist ein Freund des Friedens und der Verständigung
mit Deutschland aus dem Wege geräumt . Red .)

LoSrsZer und vermischter teil
Limburg,  den 3 . August 1914.

Das Volk stei;t uns, der Sturm vrtttrr los!
Ein Krieg , wie ihn die Erde und die Menschen

noch nicht gesehen haben , ist ausgebrochen . Deutschland ist
unschuldig an dem Gut und Blut , das dieser Krieg kosten
wird . Bis zum letzten Augenblick hat die deutsche Regie¬
rung alles aufgeboten , um den Ausbruch eines Weltbrandes
zu verhüten . Aber die unerhörte , geradezu unglaubliche
und unfaßiichr Tatsache steht fest , daß , während die deutsche
Regierung auf Ersuchen Rußlands vermittelte , Rußland seine
gesamten Streikräfte mobil machte und damit die Sicherheit
des Landes bedrohte , das ihm durch ein Jahrhundert hin¬
durch in einem freundnachbarlichen Treuverhältnis verbun-
war . Das Vertrauen des Deutschen Kaisers ist schmählich
getäuscht worden . Schnöde mißbraucht hat der Zar das
Vertrauen des Deutschen Kaisers , um nur Zeit zu gewinnen
und desto besser über Deutschland herfallen zu können . Einer
gewaltigen Uebermacht , wenn auch gestützt und im Ver¬
trauen auf feine treuen Verbündeten , hat Deutschland sich
zu erwehren , nach zwei oder gar drei Fronten muß es den
Kampf aufnehmen . Aber unvergessen ist bas in drohend-
ernster Stunde geprägte Wort des eisernen Kanzlers : „ Wir
Deutsche fürchten Gott , sonst nichts auf der Welt !" Hinter
den » Heere stecht da ; ganze Volk , über alle Unterschiede von
Rang und Stand , über alle - Partei - und Brrufswesen hin¬
weg geeint , zusammengeschmiedet und verkettet durch die
Liebe zum Vaterlande . Die Welt soll erfahren , was es
heißt , Deutschland anzugreifen , der

für «.»»- tei8to «m : «is
vor dem noch stets die Macht unserer Gegner zuschanden
geworden ist , wird auch diesmal seine Schuldigkeit tun.

Zur Lebensmittelfrage.
Einem Vorgehen in Coblenz folgend , haben die be-

rnfenen Faktoren in Handel und Gewerbe in einer gestrige»
Sitzung beschlossen , zur Lebensmittclteuerung Stellung zu
nehme » . ( Siehe Inserat .) Der Bürgermeister teilt uns
mit , daß er nach Besprechung mit den städtischen Körper¬
schaften , die dieselbe Angelegenheit beraten haben , dies Vor-
gcheii der berufenen Vertreter des Gewerbc-
st a n d e s warm begrüßt.

L Zur Beruhigung.  Angesichts der an einzelnen
Orten auftreten Besorgnisse der Vevölterung »vcgen ihrer
Spareinlagen in den öffentlichen Sparkassen hat der Mi¬
nister des Innern unter dem 30 . d . Mts . allgemein darauf
hingewiesen , daß kein Anlaß  zu irgendeiner Beunruhigung
besteht . Für jede öffentliche Sparkasse haftet ihre Stadt
oder ihr Kreis oder der sonstige Kvmmunalverband , der sie
errichtet hat , mit seinem ganzen Vermögen und seiner gesam¬
ten Steuerkraft . Die Gelder der öffentlichen Sparkassen
ssnd ferner auch im Falle eines Krieges als Privateigentum
absolut sicher und jedem Zugriff des eigenen Staates sowohl
wie des Feindes entzogen . Die öffentlichen Spartasfen bie¬
ten daher den Einlegern die denkbar größte Sicherheit , und
es kann den Sparern nur empföhlen werden , auch im Falle
eines Krieges alles verfügbare Geld dort niederzulegeni,,
nicht aber ihre Ersparnisse abzuheben.

Papiergeld.  Die letzten Tage habt » wieder
den Beweis geliefert , daß in weiten Kreisen des Publikums
eine völlige Unkenntnis über den Z a h l u n g s w e r t der
R eichsbanknoten  herrscht . Es wird deshalb darauf
aufmerksam gemacht , daß durch Gesetz vom 1. Juni 1909
(Reichsgesetzblatt S . 515 ) den Reichsbanknvten volle ge¬
setzlicke Zahlkraft beigelegt ist . Die Reichsbanknoten sind
deshalb ebenso wie Goldmünzen von jedermann in jedem
Betrage zu ihrem vollen Nennwerte in Zahlung zu nehmen.
Wer die Annahme einer ihm geschuldeten Summe in Reichs-
banknoten ablehnt , setzt sich den .Folgen des Annahmeverzuges
aus . Eine Umwechselung der ' Reichsbanknoten ' in Golb-
münzen erscheint deshalb völlig zwecklos.

*** Das Reich sba nk - Direktorium gibtbe-
kannt,  daß für den Fall kriegerischer Verwickelungen Vor¬
sorge getroffen ist , daß jedermann gegen Verpfändung von
Wertpapieren oder geeigneten Kaufmannswaren Geld er¬
halten kann.

Der Kavalleristenverein Limburg  ver¬
sammelte sich am Samstag in seinem Vereinslokal bei Stahl-
hebcr zu einer Abschiedsfeier für feine deni Ruf des Obersten
Kriegsherrn zur Verteidigung des Vaterlandes folgenden
Mitglieder . Nachdem man noch einmal das Fest der kaum
verfloisenen Standartenweihe in die Unterhaltung gezogen
hatte , einem frohen Feste , dein das tiefernste Ereignis einer
Mobilmachung fast auf dem Fuße folgte , waren die Her¬
zen mancher voll zu Ansprachen/die mit dem gleichen Maß
der Begeisterung angehört wurden , wie der Wärme und
festen Siegeszuversicht , mit der die Worte an die Ver¬
sammelten gerichtet waren . Der Erfolg der wohlmeinenden
Worte war darum auch ein ganzer , denn in gehobener , zu¬
versichtlicher Stimmung schieden nicht nur unsere wackeren
deutschen Reiter von einander , sondern auch die Angehörigen
anderer Waffengattungen , die zu der Feier als willkommene
Gäste sich eingesunden hatten.

Leffentlicher Wetterdienst.
Wetteraussicht für Dienstaa , den 4 August *9 ' 4.

Nur zeitweise heiter, einzelne Regenfälle , teilweise mit Gewittern
warm.

Labnwasserwärme i7 ^ C.

Atit Bezug auf die Bekauutmachuug des Kouiuiau-
diereudeu Generals werden im Eiuverstäuduis mit Schul¬
leitern , beteiligten Behörden und interessierten Lnndwirten
diejenigen

Kaudmirte aus dem Kreis Kimdurg
welche Schüler  mit oder ohne Ilebernachtung beim

Einbringen der Ernte
beschäftigen wollen , ersucht , sich inittags zwischen 11
nnd 1 Nstr auf dem Kreisarbeitsnachweis einzufinden,
woselbst die Listen derjenigen Schüler offenliegen , welche sich

im vaterländischen Interesse
hierfür zur Verfügung gestellt haben . Während dieser
Stunden wird auf dem Kreisarbeitsnachweis ständig ein
erfahrener Landwirt anwesend sein, welcher zur Beratung
für Auswahl nnd Vermittelung zur Verfügung steht.

Die Vermittelung erfolgt für alle Beteiligten kostenlos.
Büchting , Kgl. Landrat.

KKsntMlhNli.
Die heute zu einer Besprechung mit dem Bürgermeister

versammelten Vertreter der Handelskammer , des Dctaillisten-
vereins nnd des katholischen Kaufmännischen Vereins
Lätikia erklären es für ihre patriolifche Pflicht , in Rücksicht
auf den Ernst der politischen Lage im nationalen nnd be-
ruflichen Interesse mit allein Nachdruck auf ihre Bernfsge-
noffen dahin einznwirke », das; die Preisfeststellungen für
die notwendigen Lebensmittel sich i» angemessenen Grenzen

halten . Beschwerden über etwaige Uebervorteilnngen des
Publikums durch ungerechtfertigte Preissteigerungen ein¬
zelner , bitten wir an den Unterzeichneten Vorsitzenden des
Detaillistenvereins , Herrn Kanfmann Xiehis , hier , Neu¬
markt IO, zu richten.

Dringend richten wir die Bitte an das Pnblitum , nicht
durch übermäßige Einkäufe die vorhandenen Warenbestände
vorzeitig zu erschöpfe», weil dadurch schon bei der Ergän¬
zung der Vorräte Preissteigerungen herborgernfen werden.
Es ist zu erwarten , das; in kurzer Frist nainentlich im
Hinblick auf die neue Ernte ausreichende Vorräte wieder
zur Verfügung stehe», und damit die Preise eine ent¬
sprechende Ermäßigung erfahren werden.

Limburg , den 2. August 1914.

Für die HMdelskammcr Limtnug:
lir . Wickel *.

Für den Dem llisttn-Bemln
Max Äiclas.

Für den üuh. Kanfm. Verein£iüife
IS . lileindicnst . 4 ( 176

Bekanntmachung.
Die auf Mtittmoch den 5 . August ds . Js . anberaumte

.Holzversteigernng im hiesigen Gemeindewatd findet
nicht statt . 10(176

Dehrn,  den 3 . August 1914
Jung , Bürgermeister.

Krllsulitliichimg.
Zur Verpflegung der mobilen Armee werden nachstehende

Verpficgungsmittel freihändig — vorzugsweise aus
erster Hand — angckauft:

Hafer , Heu. HoggenKrolr. Hnlfenfrnchte.
(Erbsen . Kohuen. Lin kn ), Speck, Schlü¬
ßen, Rauchsteisch und Spiritus.

Angebote wollen an das Unterzeichnete Proviantamt ge¬
richtet werden , durch welches auch jede weitere Auskunft über
die Antäufsbedingungcn auf Wunsch erteilt ivird

Gute Beschaffenheit der Ware ist Hauptbcdingung.

Königliches Proviantamt
Frankfurt a . M .-Bockenficim.

CÄSTOR
präm . Bautzen 1912, Neustadt 1913,

bester wasserfester
Schiihput*

überall erhältlich

Fahr . Chem. Fabrik Erbenheim G. m. b. H.
3(277 Erbenheim -Wtesbaden.



Bekanntmachungen und Anzeigen
der Stadt Limburg.

Bekanntmachung.
Das Stchenblcibcn von Personen auf der Lahnbrücke und

in der Nähe derselben ist verboten . Desgleichen wird das
Betreten des Lahnpfades an der Lahn von dem Hause Oswald
bis zur Korkhaus'schcn Mühle während der Dunkelheit hiermit
untersagt. Die dort aufgestellten Wachtposten sind mit scharfer
Munition versehen.

Limburg, den 3. August 1914.
_Die Ortspolizeibehörde : Harrten.

Bekanntmachung.
Für Militärische Angelegenheiten ist bis auf

weiteres das Rathaus täglich ununterbrochen von 7 Uhr
morgens bis 9 Uhr abends geöffnet.

In den genannten Stunden ist für diese Angelegenheiten
stets ein Beamter auf dem Rathause, Zimmer Nr. 4, anwesend.

Limburg,  den 2. August 1914.
Der Bürgermeister:

_ Haerten.

Bekanntmachung.
Junge, körperlich gesunde und kräftig entwickelte Leute

vom 17. Lebensjahre ab aus hiesiger Stadtgcmeindc, welche
sich als Kriegsfreiwillige melden wollen, können im Falle
ihrer Bedürftigkeit und sofern sie die polizeilich beglaubigte
Einwilligungserklärung ihres Vaters oder gesetzlichen Vertre¬
ters hier vorzcigcn, das Fahrgeld nach der nächsten Garnison
des inbetracht kommenden Truppenteils aus städtischen Mit¬
teln erhalten.

Limburg , den2 August 1914.
Der Magistrat:

6(176 _ Ha erten.

Bekanntmachung.
Die für heute angcsetzte Pflichtfcucrwchr-Ucbung findet

Nicht statt.
Limburg,  den 3. August 1914.

Die Ortspolizeibehörde:
_ Haciren.

Da die von jetzt erfolgenden Einquartierungen in hiesiger
Stadtgcmcinde nach mit den Militärbehörden getroffenen Bcr
einbarungen erfolgen, kann eine Umquartierung auf Kosten
der Quarticrleistungspflichtigcndurch die Stadtgemeinde(wie
bei sonstigen Einquartierungen) nicht erfolgen. Ausquartie-
rungen sind also vom Quartierleistungspflichtigcn selbst bei
Wirten usw. vorzunehmcn.

Zugleich weisen wir darauf hin, daß zu den durch die
von jetzt ab erfolgenden Einquartierungen cmstehenden Kosten
seitens der hiesigen Stadtgcmeindc ein Zuschuß zum Quar¬
tiergeld nicht gezahlt wird.

Limburg , den3. August 1914.
Der Magistrat:

5(176  Ha erten.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf § 3 des Gesetzes betreffend den

Schutz der Brieftauben vom 28. Mai 1894 <R. G. Bl. 463)
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, daß der Geschäfts¬
führer Stephan Hellbach , wohnhaft hier, Diczcrstraße 3.
die in seinem Besitze befindlichen 18 Stück Brieftauben der
Militärverwaltung zur Verfügung gestellt hat.

Limburg,  den 1. August 1914.
Der Bürgermeister:

_ Haertcn.
Nachdem die Mobilmachung befohlen ist, wird hiermit auf

Grund der Pferdcaushcbungsvorschriftvom 1. Mai 1902 bis
nach Beendigung der Pferdeaushebung jede Ausführung von
Pferden in andere Kreise oder Ortschaften verboten. Zuwider¬
handlungen werden für jeden einzelnen Fall mit der§ 27 des
Kriegsleistungsgesetzcs vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe
geahndet. Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt,
wenn nachweislich der Verkauf an Militärbehörden des Aus-
hebungsbczirks oder an solche Offiziere. Sanitätsoffiziere oder
Militärbeamtc, welche sich die Pferde für ihre Mobilmachung
selbst beschaffen, geschehen ist.

Limburg,  den 1. August 1914.
Der Landrat de» Kreisch Limburg.

Wird hiermit veröffentlicht!
Limburg,  den 1. August 1914.

Der Bürgermeister:
_ Hacrtcn.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die durch Allerhöchsten Befehl vom

1. 8. d. Js . befohlene Mobilmachung und gemäß8 42, 10
der Hccrordnung erhalten hierdurch alle auster Kontrolle und
auf Wanderschaft sich befindenden Mannschaften des Bcurlanb-
tcnstandes den Befehl, sich unverzüglich beim nächsten Bezirks-
Kommando zu melden.

Unterlassungen werden nach den Kriegsgcsetzen bestraft.—
Die Einberufenen erhalten keinerlei Gebühren von ihren Orts¬
kassen, die ihnen zustchcndcn Gebühren erhalten sic nachträg
sich bei dem Truppenteil. Zur Erreichung ihrer Gestellungs-
Orte sind sie zur freien Eisenbahnfahrt berechtigt ohne Lösung
einer Fahrkarte und ohne Anfrage am Schalter, an welchem
die Ausgabe von Fahrkarten staltfindet, lediglich auf Grund
des nach8 1 der Ergänzung der Militär-Transport Ordnung
für Eisenbahnen im Kriege zu gebenden Ausweises bezw. der
mündlichen Erklärung.

Die Einberufenen versehen sich mit Verpflegung für 24
Stunden, Packmatcrial für ihre Zivilsachen und in der Zeit
vom 1. Oktober bis 1. April mit wollenen Unterkleidern, so¬
wie möglichst gutem Schuhzeug. 9[176

Königliches Bezirkskommando Limburg.

Auszug aus dem Militär-Lokalzugs-Fahrplau.
Lollar—Nicderlahnstcin—Coblenz.

früh
4.16
4.23
4.30
4.52
5.2
5.10
5.20
5 28
5.33
5.39
5.48

nachm.
9 164
9.23 4,
9.30 4.
9.52 4
10.2 5

10.10 5.
10.20 5,
10.28 5.
10.33 5
10.39 5.
10 48 5.

16
23
30
.52
,2
,10
20
28
33
39
48

9.16
9.23
9.30
9.52

102
10.10
10.20
10.28
10.33
10.39
10.48

ab Löhnbcrg
an Weilburq
ab
„ Fürfurt
„ Aumenau
„ Arfurt
„ Villmar
„ Runkel
„ Kerkcrbach
.. Eschhofen

an Limburg/L

an 7.90
ab 7.48
an 7.42
ab 7.20
„ 7-10
„ 7.2
„ 6.52
.. 6.44
„ 6.39
„ 6 33
„ 6.24

2 55
2.48
2.42
2.20
2 10
2.2
1.52
1.44
1.39
1.33
1.24

abds.
7.55
7 48
7.42
7.20
7.10
7.2
6 52
6.44
6.39
b.oo
6.24

2.55
2.48
2.42
2.20
2.10
2.2
1.52
1.44
1.39
1.33
1.24

Laiituiscfchliach—Scilmiinstcr.
6 29 6.29 ab Laubuseschbach an °6.3

nchm.
6.3

6.38 6.38 „ Rohnstadt ab 5.53 5.53
6.44 6.44 „ Weilmünstcr „ 5.45 5.45

Weilburg—Weilmiinster—Usingen—Frankfurta. M.
N«chts
12.35
12.46
12.53
12 59

1.4

9.55
10.6
10.13
10.19
10.24

nchm.
3 15 ab Weilburg
3.26 „ Freienfcls
3.33 „ Essershausen
3.39 „ Ernsthauscn
3.44 an Weilmünstcr

an
ab

nchm.
1.50
1.39
1.33
1.2?
1.20

abds
9.50
9.39
9.33
9.27
9.20

nachts-
1.50
1.39
1.33
1.27
1.20

Attenkirchen—Limburg.
Fährt nur am

vormittags 3. Mvb.-Taqe
7.37 11.37 7.37

nachts
11.37 ab Langenhahn an

vormittags
7.10 11.34

nachm.
3.10

abends
7.10 nachts

11.34
7.53 11.53 7.53 11.53 „ Westerburg ab 6.51 11.15 2.51 6.51 11.15
8. 3 12. 3 8. 3 12. 3 an Willmenrod 6.38 11. 2 2 38 6.38 11. 2
8.26 12.26 8.26 12.26 ab an 6.22 10.46 2.22 6 22 10.46
8.36 12.36 8.36 12 36 Wilsenroth ab 6. 8 10.32 2.08 6.08 10.32
8.45 12.45 8.45 12.45 Frickhofen(Kr. Limb.) 5.55 10.19 1.55 5.55 10.19
8.57 12.57 8.57 12.57 Niederzeuzheim u 5.40 10. 4 1.40 5 40 10.04
9. 4 1. 4 9. 4 1. 4 „ Hadamar ff 531 9.55 1.31 5.31 9.55
9.15 1.15 9.15 1.15 an Elz 5.16 9.42 1.16 5 16 9.42
9.29 1.29 9.29 1.29 ab „ an | 9 24 | | 9.24
9.36 1.36 9.36 1.36 ff Staffel 5. 9 9.17 1. 9 5. 9 9.17
9.45 1.45 9.45 1.45 „ Freiendiez 4.59 9 08 12.59 4.59 9.08
9.52 1.52 9.52 1.52 Limburg(Lahn) 4.52 9 01 12.52 4 52 9 01

nachts
1.54

Limburg—Frankfurt(Main) Hbhf.
nchm.
1.54 ab Limburg(Lahn) an 6.58

abds,
9.58

2. 3 2. 3 „ Eschhofen ab 9.49 9 49
2.20 2.10 .. Niedcrbrechen 9.32 9.32

1 ! an Oberbrcchcn 9.26 9.26
2.27 2.27 ab an 9.20 9.20
2.38 2.38 Nicdcrsclters ab 9. 9 9. 9
2.54 2.54 an Cambcrg 8.56 8 56

Bemerkungen.
1. Bis êinschließlich den 2. Mobilmachungstag nachts 12 Uhr

erfolgt die Beförderung der Mannschaften auf der Eisen¬
bahn nach Limburg mit den gewöhnlichen Zügen des
Friedensfahrplans. Von da ab tritt der vorstehende
Fahrplan in Kraft und hat dieser bis eimchließlich den
6. Mobilmachungstag nachts 12 Uhr Gültigkeit.

Abweichend hiervon beginnt schon' am 2. Mobilma¬
chungstage in Langenhahn 11,37 nachts der Militär-Lo¬
kalzug, welcher um 1,52 nachts in Limburg eintrifft.

2. Wo die Aufenthalte weniger als 5 Minuten betragen,
sind nur die Abfahrtszeiten angegeben.

3. Die Abfahrtszeichen Jinb links von oben nach unten und
rechts von unten nach oben zu lesen.

4. Diejenigen Leute, welche nach dem 6. Mobilmachungstage
einberufen sind und die Eisenbahn benutzen wollen,
haben sich wegen Abgang der Züge bei dem nächsten
Bahnhofsvorstand zu erkundigen.

Die untenstehenden Züge sind Sonder Züge für
die nach Limburg Einberufenen.

Diese Sondcr -Züge find möglichst auszunutze « .
Attenkirchen—Limburg. Fährt nur amt Fährt nur

4., 5. u. 6. am 4.
Mvbilm . TagiMobilm .Tach

abJngclbach
Haltert
Hachenburg
Korb
Erbach
Rotzenhahn
Langenhahn
Westerburg
Willmenrod
Wilsenroth
Frickhofen
Niederzeuzheim
Hadamar-
Elz
Limburg

Die Zeiten von 6 00
sind Nachtzeiten.

Bezirkskommando Limburg.

Uhr
an

abends bis

nachts
2.3 t
2.42
2.53
3 06
3.17
3 35
4.03
4.19
4.50
5 00
5.09
5.21
5.30
5.45
6.08

6.3l
6.42
6.53
7.06
7.17
7.35
8 03
8.19
8.50
9.00
9.09
9.21
9.30
9.45

10.08
5.59 Uhr morgens-

Bekanntmachung.
Wir haben uns bei Zeiten mit bedeutenden Geldmitteln versehen, um bei der

derzeitigen Krisis allen berechtigten Ansprüchen unserer Kundschaft genügen zu können.
Wir glaubten auch soviel Vernunft voraussetzen zu können, daß bei der Solidität un¬
seres Instituts unserer Kundschaft nur die benötigten Beträge abholen würde. Diese
Annahme trifft leider nicht ganz zu; das Publikum sucht teilweise seine Guthaben ganz
zurück Anziehen, obwohl sie bei uns sicherer liegen als im Privathanse.

Die übertriebene Aengstlichkeit zu unterstützen, kann nicht unsere Aufgabe sein.
Wir wollen unsere Drittel für bessere Zwecke verwenden, indem wir sie für die wirk¬
lichen Bedürfnisse unserer Kundschaft bezw. Mitglieder anfsparen. Zu diesem Zwecke
werden wir, gemäß Beschluß des Vorstandes und Aufsichtsrates, von unseren Geschäfts-
bestimmnngen Gebrauch machen, indem wir die vorgeschriebene Kündigungsfristen bei
den Guthaben in laufender Rechnung und der Sparkasse beanspruchen und z. Zt. nur
mäßige, unbedingt nötigsten Beträge zurückzahlen.

VMich-Verein zil Limburg
7(176

Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.

Der Vorstand.

o
G
©
©
G
©
G©
G
©
Ö
Ö
Ö
G
G

Für die Mobilmachung:
ca . 500 Dutzend Unterhosen
ca . 250 Ontzend Unterjacken

ca . lOO Dutzend Hemden
Ferner grosses Lager in

Socken , Strümpfen , Teihhinilcn , Puls¬
wärmer , Ohrenschützer , Iiungenschützer,

Schlafdecken , Hosenträger , Taschentücher
3[176 per sofort lieferbar abzugeben.

Hermann Rosentlial , Limburg.
«reaenüber dem Bahnhof.
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Eine

Buchhalterin
sucht Emil Kölb^
2(476  Limburg.

sofort Teilhaber 9C''
sucht von einem vom Rgt>bt‘
[tätigten Marketender.

Zu erfragen Exped.
KGroßes Lager

Erntestrickc,
Bindfadcn-Seilcrware. #

J . Schupp, Zeilettl
Frankfurtcrstr. Telefon 27F

JwaidtoKff??
Holzrabmenmatr., Kinderbe^Eisenmöbelfabrik.Suhli



Extraausgabe des Jimbarger Anzeiger^
(Amtliches Kreislilalt für den Kreis Kimimrg).

Redaktion, Druck und Verlag von Moriz Wagner , in Firma Schlinck'schcr Verlag und Bnchdrnckerei, Limburg a. d. Lahn.

Amtlicher Teil.

Krluu>ntmi>lh>>«a.
Seine Majestät der Kaiser haben die Mobilmachung der Armee befohlen ; der erste

Mobilmachnngstag ist Sonntag , der 2. August 1014«
Sämtliche kriegsbrauchbaren Pferde , sowie diejenigen Pferde,  welche zu der letzten Bor-

musternng im Kreise Limburg ans irgend einem Grunde nicht vorgeführt worden waren , sind
Zur Aushebung bereit zu halten . Bis nach Beendigung der Pferdeanshebung ist jede Ausfuhr
von Pferden in andere Kreise oder Ortschaften verboten!

Die Mannschaften des Beurlaubtenftandes verweise ich auf den Inhalt ihrer Kriegsbeor¬
derungen ; alle übrigen Wehrpflichtigen werden guttun , ihre Militär - und sonstigen Legiti¬
mationspapiere wohlverwahrt , stets bei sich zu tragen , um sich jederzeit über ihre Persönlichkeit
ausweisen zu können.

Die zur Einberufung kommenden Rekruten haben sich sofort mit ausreichenden Oberklei¬
dern , Stiefeln und mit einem Hemde zu versehen (im Winter : ebenso mit warmer Unterklei¬
dung ). Wer diese Bekleidungsstücke wegen Dürftigkeit nicht beschaffen kann , hat sich sofort auf
der Bürgermeisterei zn melden.

Marschgebührnisse werden durch die Gemeindebehörde oder die Königl . Kreiskasse nicht
vorausbezahlt ; ihre Zahlung erfolgt erst am Bestimmungsort durch den Truppenteil.

Alle Reklamationen bei der Einberufung von Mannschaften zum Dienste sind unzulässig!
Limburg,  den 1. August 1914.

Der Landrat.
Kekanntmachung.

Seine Majestät der Kaiser haben die

Ulsbllaadang
Armee befohlen,

J Der erste Mobilmachungstag ist der2 . Aug .1914
der zweite // Q

ff ff  o. „ 1914
der dritte // / / , , „ 1914
der vierte ff tt tt „ 1914
der fünfte ff tr tt „ 1914

und so weiter.
Sämtliche Offiziere , Unteroffiziere und Mannschaften des
Beurlaubtenftandes , einschließlich Ersatzrcscrvistcn, haben
sich zu der ans den Kriegsbeorderungen angegebenen
Zeit an dem bezeichncten Orte pünktlich einzufinden ; da¬
gegen verbleiben die nicht im Besitz einer solchen befind
iichen zunächst in der Heimat und warten den Gestellnngs-
befehl ab.

' Alle Mannschaften , welche sich bei dem für ihren jetzigen
Wohnort zuständigen Bczirksfcldwcbcl noch nicht angcmcldct
h«bcn, wenden sich sofort behufs Herbeiführung einer Ent¬
scheidung an das Hanptmcldcamt Limburg a . Lahn.
, Ausgenommen ist nur , wer ausdrücklich von der Wc-

^ slellung im Mobilmachungsfalle befreit ist.
^ber dem obigen Befehl nicht Folge leistet, verfällt in

, Itrcnge Bestrafung nach den Kriegsgesetzen
->' Marschgeld wird beim Truppenteil , nicht bei der

0 ^ "sbchördc empfangen.
sämtliche Einberufene haben, um ihren Gcstcllnngsort zu
Zeichen , freie Eifenbahnfahrt ohne Lösung einer
Fahrkarte und ohne vorherige Anfrage am Schalter , ledig

A gegen Vorzeigung der Kricgsbcordernng oder anderer
^ ulitärpapicrc au die zuständigen Bahnbeamtcn

^ gelten die roten Kriegsbeorderungcn die gelben sind
^gültig.

~jBM|pininanflifirEEiio Soneral fles 18.ümfliiu

Mediziner!
^aff (Ä iöei1 ^lediziner , welche bereits ' /» Jahr mit der
qua] t- ".eö Semester studiert haben, dagegen noch nicht
(Svteiii!!' r c H ^lerärzte find, können sofort cn .'u Antrag ans
durchu . Onalifikatio » von dem KorpS-Gencralarzt

j ^ ^ "terzeichnete Bezirkskommando einreichen.
l. KMjrßkWMMdl!Liarliarga. i

Aufruf.
Auf Allerhöchste Verordnung Seiner Majestät des .Kai¬

sers und Königs wird hiermit in Verfolg des Gesetzes be¬
treffend Aendernngen der Wehrpflicht vom 11. Februar
1888 (K 25) im Bereiche des XVIII . Armeekorps zm» Schutze
nuferes bedrohten Vaterlandes der

Landsturm aufgerufen,
und zwar vorläufig uur

der Landsturm 1. Aufgebots außer den Militärpflicht
tigeu und den noch nicht militärpflichtigen Mann¬
schaften,
die militärisch ausgebildet en  Mannschaften des
2. Aufgebots.

1. Eingezogen werden zunächst nur militärisch ausgebil¬
dete  Leute , und zwar

a) sofort  nur soviele, als für den zum Schutze und
zur Ueberwachung des Verkehrs innerhalb des Korps - f
bezirks eingerichteten Bewachungsdienst erfordersich ,
sind. Diese Leute werden nach Möglichkeit in der
Nähe ihres Heimatsortes Verwendung finden ; sie
können während der ersten 14 Tage voraussichtlich
mehrere Male wieder in ihre Heimat beurlaubt wer¬
den;

b ) o o m 15. Mobilmachungstage — dem 1.
allgemeinen Landsturmtage — ab noch so-
viele , als zur Aufstellung der Landstnrmformationen
erforderlich find.

2. Der Landsturm besteht ans allen Wehrpflichtigen .vom
vollendeten 17. bis zum vollendeten 45 . Lebensjahre , welche
weder dem Heere , noch der Marine und deren Benrlanbtcn-
ftande angehören . Gr wird eingeteilt in

das 1. Aufgebot ; zu diesem gehören die Landsturmpflich¬
tigen bis zum 31 . März desjenigen Kalenderjahres,
in welchem sie ihr 39 . Lebensjahr vollenden . Sie
sind alle militärisch nicht aus gebildet;

dar 2. Aufgebot ; zu diesem gehören bis zum vollendeten
45 . Lebensjahre,
a ) alle Landsturmpflichtigen , die aus dem Landsturm

1. Aufgebots ausgeschieden sind,
b ) alle Personen , die ihre Dienstpflicht in der Land¬

wehr und Seewehr 2. Aufgebots abgeleistet haben.
Die unter b ) Genannten stellen den militärisch a » s g c -
bildeten Landsturm dar-

Bis zur Auflösung des Landsturmes findet ein Ilcbertritt
vom 1. zum 2. Aufgebot sowie ein Ausscheiden aus dem
Landsturm nicht statt.
Militärpflichtige sind Wehrpflichtige vom 1. Januar des
Kalenderjahres ab , in dem sie 20 Jahre alt werden,,
über deren Militärverhältnis eine endgültige Entscheidung
noch nicht getroffen ist.

3 . Dieser Aufruf gilt auch, für Landstürinpflichtige , die sich
im Auslande befinden . Sie haben , sofern sie nicht aus¬
drücklich befreit find, sofort zurttckzukehren. Von jetzt ab
sind Befreiungen von der Rückkehr unzulässig . Die mi¬
litärisch ansgebildeten  Landsturmpflichtigen haben sich
beim Vezirkskommando  des bei der Rückkehr zu¬
erst berührten Landwehrbezirks , die u n a n s g e b i l d c k e n
bei dem Zivilvorsitzenden der Ersahkommission ihres Wohn¬
sitzes, in Ermangelung eines solchen bei dem Zivilvorsitzen-
dcn zu melden, dessen Bezirk sie bei der .Rückkehr nach
Deutschland " zuerst erreichen.

Wer nicht die nötigen Mittel znr Rückreise besitzt,.
kann auf dem nächsten Konsulat die Reisekosten vorschuß¬
weise erhalten . Die Kosten müssen später dem Konsulat
erstattet werden.

4. Befreit von der Gestellung ist nur , wer als seid- und
gornisondienstnnfähig oder als unabkömmlich anerkannt
oder wer als dauernd untauglich ausgemustert ist.

„ Ausgeschlossen vom Aufruf ist, wer mit Zuchthaus
bestraft ist, wer sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte befindet und wer ans dem Heere , der Marine und
der Schutztruppe entfernt ist.

5. Einberufung.
a ) 1. Alle Offiziere , Aerzte , Tierärzte und oberen Mili-

tärbemiiten des Beurlaubten st andes und zur
Disposition  sowie alle landsturmpflichti¬
gen  ehemaligen Offiziere , Aerzte , Tierärzte und oberen
Militärbeamten des Friedens - und Benrlaubtenstandes
des Heeres und der Marine haben sich, soweit sie noch
keinen Gestellungsbefehl haben , 48 Stunde » nach
Betanntga b e des Aufrufs  mündlich oder schrift¬
lich unter Vorlegung vorhandener Militärpapiere bei
dem Vezirkskommando , in dessen Bezirk sie ihren Auf¬
enthalt haben , zu melden.

2. 1 » gleicher Weife wollen sich melden die vom Aufruf
zwar nicht betroffenen , aber zum freiwilligen  Ein¬
tritt  in das Heer , die Marine und den Landsturm
bereiten

ehemaligen Offiziere , Aerzte , Tierärzte und oberen
Militärbeamten des Friedens - und Beurlaubten¬
standes des Heeres und der Marine,

ehemaligen Vizedeckoffizierc und Deckoffiziere des Frie¬
dens - und Beurlaubtenftandes der Marine,

ehemaligen Unteroffiziere des Heeres , welche.mindestens
8 Jahre aktiv gedient haben und sich mit einer et¬
waigen Verwendung als Offizierstellvertreter einver¬
standen erklären,

Zivilärzte , Ziviltierärzte und geeignete Zivilbeamte.
die nicht gedient haben , aber zur Verwendung in
Sanitäs - und Veterinäroffizierstellen und in Be¬
amtenstellen bereit find.

Tie Einberufung der unter a ) genannten Personen zum
Dienst erfolgt bei Bedarf durch Gestellungsbefehle,

b . Die militärisch ausgebildcten Landsturmiente , die sofort
für den Bewachnngsdienst erforderlich find, werden durch
Gestellungsbefehle einberufen.

Die militärisch ausgebildcten Landfturmleute , die
für die Landsturmformationen erforderlich find, werden
durch öffentliche Bekanntmachung der Bezirkskommandos
ohne Mitwirkung der Ersatzbehörden unmittelbar zum
aktiven Dienst cinberufc ».

Wer der Aufforderung zur Stellung an den in den
Gestellungsbefehlen angegebenen und a» den durch die
Bezirkskommandos öffentlich bekannt zu machenden Tagen
nicht Folge leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zn 6
Monaten (M . St . G . B . § 64), und wenn die Stel¬
lung nicht innechalb dreier weiterer Tage erfolgt , mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft ,)M . St . G . B . § 68 ), sofern nicht wegen Fah¬
nenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist. Für die im
Ausland Befindlichen verlängert sich die Gestellnngs-
jrift um die Zeit , welche nach erlangter Kenntnis von
dem Aufrufe znr sofortigen .Rückkehr erforderlich ist.

c) Die militärisch nicht ausgebildeten LandsturmpfliMigeii
find vor der Einberufung zum aktiven Dienst der Muste-
rung und Aushebung unterworfen . Hierzu haben sich
die des 1. Aufgebots mit Ausnahme der Militärpflich¬
tigen und der noch nicht Militärpflichtigen in der Z e i"t



vom 8. bis einschl . 12. Mobilmachungstage
unter Vorzeigung etwaiger Militärpapiere bei der Orts¬
behörde ihres Aufenthaltsortes zur Stammrolle (Land¬
sturmrolle) anzumelden.

Wer die Anmeldung zur Stammrolle in der vor¬
stehend gesetzten Frist nicht bewirkt, wird mit Freiheits¬
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft
(Al. St . G. B. 8 68), sofern Nicht wegen Fahnen¬
flucht eine härtere Strafe verwirkt ist. Für die im
Auslande Befindlichen verlängert sich die Anmeldefrist
um die Zeit, welche nach erlangter Kenntnis von dem
Aufruf zur sofortigen Rückkehr erforderlich ist.

Ueber Zert und Ort der Musterung und Aushebung
der militärisch nicht ausgebildeten Landsturmpflichtigen
wird später befohlen.

6. Von jetzt ab finden ans die aufgerufenen Land
sturmpflichtigen die für die Landwehr und
Seewehr geltenden Vorschriften Anwendung.
Insbesondere sind die aufgcrufenen den Mili-
tärftrafgesetzen und der Disziplinar -Straford-
nnng unterworfen.

Der Kommandierende General in  Hl.ArmeeHerns.

Sämtliche zum einjährig freiwilligen Dienst berechtigten
Mediziner, welche bereits sieben Semester studiert, aber noch
nicht mit der Waffe gedient haben, haben sich am 5. Mobil
mnchungstage, vormittags 11 Uhr auf dem Dienstzimmer des
Bczirkskommandos Limburg, Landgcrichtsstraße zur außer-
terminlichen Musterung zu stellen

Bei vorhandener Tauglichkeit werden dieselben sofort dem
Ersatz-Infanterie Regiment 81 Frankfurt n M überwiesen.

Limburg , den 1. August 1914.
Der König !. Landrat:

B ücht i u (].

A » die Herren Offiziere . Sanrtäts - und
Veterinär -Offiziere , sowie Militärbeamten

und ehem. aktiven Unteroffiziere.
Der durch die Mobilmachung cingctretcnc und während des

mobilen Verhältnisses immer mehr steigende Bedarf an Offi¬
zieren pp. macht es zum dringenden Erfordernis, das; sich

möglichst alle verfügbaren ehem. Offiziere, Sanitäts- und
Veterinär-Offiziere, sowie Militärbeamtenund Unteroffiziere
zum frciwill'gcn Eintritt melden Es ergeht daher an alle
vorgenannten Herren, die noch keinen Befehl zur Gestellung
haben, hiermit die Aufforderung, sich dem Vaterlande zur
Verfügung zu stellen und sich innerhalb 48 Stunden beim
Unterzeichneten Bezirkskommando mündlich oder schriftlich zum
Eintritt zu melden.

Im Besitze befindliche Militärpapierc wollen gcfl. mitge¬
bracht, bczw. mitgcsandt werden.

Der Gestellungsbefehl wird einige Tage später übersandt
Nachträgliche Anmeldungen werden cntgcgcngenommcn.

Bezirkskommando Limburg a. L.

Bekanntmachung.
betrifft die

Stellung von Pferden und Fahrzeugen znr
Pferde -Anshebnng in Limburg.

Nachdem die Mobilmachung der Armee befohlen, und
der Termin zur Pferdeaushebung auf den 3. bis 6. August
d. Is ., festgesetzt worden ist, werden die Pferdebesitzer des
Kreises aufgefordert, ihre Pferde und Wagen nach den ihnen
zugehenden Aufforderungen der Herren Bürgermeister pünkt¬
lich in Limburga. L. auf dem städtischen Viehmarktplatz
hinter dem Kgi.Landgericht der Au-hebungskoniMission vor-
znführcn oder unter ihrer Verantwortung vorsühren zu lassen.

Jedes Pferd mutz mit Halfter, Trense, zwei mindestens
2 Meter langen Stricken und mit gutem Hufbeschlag, sowie
mit Futter .für einen Tag versehen sein.

Bis zur förmlichen Abnahme haben die Pferdebesitzer
oder ihre Beauftragten die Pferde zu beaufsichtigen und
auf eigene Rechnung zu verpflegen; wenn sie diesen Ver¬
pflichtungen nicht genügen, wird das Erforderliche auf ihre
Kosten angeordnet, und die dadurch entstehenden Unkosten
werden bei Auszahlung der Tarsumme in Abzug gebracht.

Die Bestimmungen über die Beschaffenheit der zu stellen¬
den Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör sind auf der
Rückseite der Aufforderungen abgedruckt und genau zu be¬
achten!

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde
nicht rechtzeitig oder vollzählig vorführen, habe» nach§ 27
des Kriegsleistungsgesetzesvom 13. Juni 1873 außer der
gesetzlichen Geldstrafe bis zu 150 Mark zu gewärtigen, daß
auf ihre Kosten zwangsweise Herbeischaffung der nicht ge¬
stellten Pferde erfolgt!

Limburg, den 1. August 1814.
Der Landrat.

Bekanntmachung
Nachdem die Mobilmachung befohlen ist, wird hiermit aus

Grund der Pferde-Aushebungs-Vorschrift vom 1. Mai 1902
bis nach Beendigung der Pferdeaushcbung, die dahier in der
Zeit vom 3. August bis 6. August ds. Jrs . einschließlich
stattfindet, jede Ausführung von Pferden in andere
Kreise oder Ortschaften verboten . Zuwiderhandlungen
werden für jeden einzelnen Fall mit der im § 27 des Kriegs-
leistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe 6^
ahndet. Eine Ausnahme von dem Verbot findet nur statt,
wenn nachweislich der Verkauf an Militärbehörden des
Aushebnngsbezirks oder an solche Offiziere, Sanitäts¬
offiziere oder Militärbcamtc, welche sich die Pferde für ihre
Mobilmachung selbst beschaffen, geschehen ist.

Limburg, den l . August 1912
Der Landrat.

A« dic öerrn Bikgcmcijlcr dcs Kreises.
Nachdem seitens des kommandierenden Generals des

XVIII. Armeekorps der Aufruf des Landsturms erfolgt ist,
habe ich heute die erforderlichen Formulare zu den Landsturm-
rollen I nebst einer „Anweisung für die Ortsbchördcn betref¬
fend den Landsturm, insbesondere über Aufstellung der Land¬
sturmrolleI" an Sie abgcsandt. Die ausgestellten Landsturm-
rollen sind pünktlich bis zum 20 . August d. Is«
an mich einzufcnden. Ich mache ausdrücklich darauf aufmerk¬
sam, daß nur die unausgebildeten Landsturmpflichtigctt
des I. Aufgebots mit Ausnahme der Militärpflichtigen und
der noch nicht militärpflichtigenLeute, welche nach dem vom
Bezirkskommando dorthin mitgctcilten Landsturmaufruf ziü
Anmeldung verpflichtet sind, in die Landsturmrollcl jahrgangs-
wcise aufzunchmcn sind

Wehrpflichtige Deutsche, welche zum Dienste im Heere oder
der Marine nicht verpflichtet sind, können als Freiwillige
in den Landsturm eingestellt werden; sie sind in dic Stamm¬
rolle des jüngsten Jahrgangs des Landsturms vorweg einzu
tragen.

Limburg,  den 1. August 1914.
Der Zivilvorsitzende der Ersatz-Kommission.
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